
Gemeinde Lauchringen

Landkreis Waldshut

Satzung

2. Fertigung

über die Änderung des Bebauungsplanes

"Konstanzer Acker" im Ortsteil Oberlauchringen

Nach § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGBl.I.S.
2253), § 73 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom
28. November 1983 (GBl. S. 770), in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GB1.S. 578), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
18. Mai 1987 (GBl. S. 161), hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen am
22. November 1990 die Änderung des Bebauungsplanes "Konstanzer Acker", durch
Satzung vom 29.06.1989 beschlossen und nach Anzeige vom 3o.o8.1989 seit
o5.o1.199o rechtskräftig, als Satzung beschlossen.

§ 1

Gegenstand der Änderung

Bebauungsplanänderung

2 2. m. oo

nach § !3 tei gesötzbuch

vo

Gegenstand der Änderung sind der zeichnerische Teil
Grünordnungsplan des Bebauungsplanes, jeweils im Maßstab

Gestaltungs- und
1.000.

§ 2

Inhalt der Änderung

Geändert wird die Gebäudestellung auf dem Grundstück Flurstück-Nr. 2715.
Die Baugrenzen und die Firstrichtung werden um 90° gedreht.

§ 3

Begründung der Änderung

Durch die geänderte Gebäudestellung soll der Aufbau von Sonnenkollektoren
auf der südlichen Dachfläche ermöglicht werden.

§ 4

Bestandteile des geänderten Bebauungsplanes

Mit den durch § 2 geänderten Bestandteil des Bebauungsplanes besteht
dieser nunmehr aus:

1) Teil I - Zeichnerischer Teil, Maßstab 1 : 1.000,
geänderte Fassung vom 06.09.1990

2) Teil II - Textteil - Bebauungsvorschriften

Als Anlagen sind beigefügt:

3) Anl. I - Begründung

4) Anl. II - Übersichtsplan, Maßstab 1 : 5.000

5) Anl. III - Gestaltungs- und Grünordnungsplan, Maßstab 1 :
geänderte Fassung vom 06.09.1990

1.000



- 2 - Bebauungsplanänderung

vom 2 2. NOV. 1990
§ 5

Ordnungswidrigke

Ordnungswidrig im Sinne des § 74 LBO handelt.^Wac-den aufgrund von § 9 Abs. 4
BauGB in Verbindung mit § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung
zuwiderhandelt.

nach § 13 Baugesetzbuch

§ 6

Inkrafttreten

Die Bebauungsplanänderung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 12
BauGB in Kraft.

Lauchringen, den 22. November 1990

Das Bürgerme


